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Anstaltsreglemente  der  Städtischen Verkehrsbetriebe (SVB) vom  28.  September  

1997  (SSSB  764.11)  und  von  Energie Wasser Bern (ewb) vom  15.  März  2001  (SSSB 

741.1);  Teilrevisionen zur Verbesserung  der Public Corporate Governance  

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Zusammenhang  mit  der  Teilrevision  der  Anstaltsreglemente  der  Städtischen Ver-

kehrsbetriebe (SVB)  und  von  Energie Wasser Bern (ewb) zur Verbesserung  der Public 

Corporate Governance  wurden verschiedene Änderungsanträge gestellt: 

Von der  Aufsichtskommission  des  Stadtrats wurden  am 20.  Januar  2020  je zwei An-

träge zum SVB- und zum ewb-Reglement formuliert, welche  die  Bestimmungen hin-

sichtlich Weisungen  des  Gemeinderats  an die  Verwaltungsräte  der  beiden Unter-

nehmen und  die  Berichterstattung  des  Gemeinderats  an den  Stadtrat zur Umset-

zung  des  Leistungsauftrags, bzw.  der  Eignerstrategie betreffen.  Der  Gemeinderat 

hat dazu  in  einem Schreiben  an den  Stadtrat vom  4.  Februar  2020  Stellung genom-

men und seinerseits zwei ergänzende Anträge gestellt. 

- Anlässlich  der  Beratung  des  Geschäfts  an den  Stadtratssitzungen vom  13.  bzw. 

27.  Februar  2020  wurden  19  weitere Anträge eingebracht, wovon einer wieder zu-

rückgezogen wurde (vgl. nachfolgend Ausführungen zu Antrag  14). 

Gemäss Artikel  50b des  Geschäftsreglements  des  Stadtrats  von  Bern vom  12.  März 

2009  (Stadtratsreglement; GRSR; SSSB  151.21)  wird über Anträge  an den  Stadtrat, 

welche nicht  von der  vorberatenden Kommission stammen, nicht  in der  ersten Lesung 

befunden. Entsprechend hat  der  Stadtrat  die  Vorlage  am 27.  Februar  2020  zuhanden 

einer zweiten Lesung verabschiedet. 

2398 
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Der  Gemeinderat nimmt nachfolgend Stellung zu allen eingegangenen Anträgen: 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

1. SVP Rückweisungsantrag: 

Die  Vorlage sei  an den  Ge-
meinderat zurückzuweisen, 
unter  der  Auflage eine Vor-
lage zu präsentieren,  die  In-
teressenkonflikte  des  Ge-
meinderats ausschliesst. 
Dazu habe  der  Gemeinderat 
ein entsprechendes durch 
den  Stadtrat zu genehmigen-
des Reglement zu erlassen. 

 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Es  besteht eine etablierte  Praxis,  wie  der  Gemeinderat mit potentiellen Interessenkon-
flikten  in den  Organen  der  autonomen Anstalten und weiterer städtischer Beteiligungen 
umzugehen hat. Mitglieder  des  Gemeinderats, welche im Verwaltungsrat eines städti-
schen Unternehmens Einsitz nehmen, treten nach gängiger  Praxis  im Gemeinderat  in 
den  Ausstand, soweit  in  einem Geschäft unmittelbar persönliche Interessen  der  Anstalt 
betroffen sind. Hingegen dürfen (und sollen)  die  Mitglieder  des  Gemeinderats im Ver-
waltungsrat  der  städtischen Unternehmen  die  Interessen  der  Stadt unmittelbar einbrin-
gen können (vgl. Vortrag  an den  Stadtrat,  S. 6).  Eine weitergehende Regelung erachtet 
der  Gemeinderat nicht als erforderlich.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzu-
lehnen. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

2. Luzius  Theiler, 
GaP 

Rückweisungsantrag: 

Die Vorlage sei zurückzuwei- 
sen mit dem Auftrag  an den 
Gemeinderat, dem Volk eine 
Vorlage über einen Grund- 
satzentscheid analog zum 
Grundsatzentscheid StaBel 
mit zwei Varianten vorzule- 
gen: 

Variante  1: 
Beibehaltung  der  beiden öf- 
fentlich-rechtlichen Anstalten 
SVB (BernMobil) und ewb mit 

In der  neoliberalen Euphorie 
der  Jahrtausendwende wur-
den  städtische Kernaufgaben 
aus  der  Stadtverwaltung aus-
gelagert und damit  der demo-
kratischen Entscheidungsbe-
fugnis und Kontrolle entzogen. 
Bei  den  Stadtbauten Bern 
(StaBe) haben sich mit dem 
«Bärenpark-Skandal» bald  die 
Nachteile gezeigt und  2011 
hat das Volk mit einem Grund-
satzentscheid grossmehrheit-
lich  die  Rückführung  der 
StaBe  in die  Stadtverwaltung 

1  https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-und-politik/abstimmungen-und-wahlen/abstimmungen/abstim-
mungsresultate-seit-2000/resultate-2011-2015/abstimmungen-vom-15-mai-2011/downloads-1/abstimmungs-
botschaft-vom-15-mai-2011.pdf/download 



präzisierten und erweiterten 
selbständigen Befugnissen 
gemäss vorliegenden revi-
dierten Anstaltsreglementen. 

Variante  2: 
Rückführung  der  beiden öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten 
in die  Stadtverwaltung analog 
der  erfolgten Rückführung  der 
Stadtbauten Bern (StaBe)2. 
Im Vortrag zur Abstimmungs-
vorlage sind  die  Vor- und 
Nachteile  der  beiden Varian-
ten aufzuzeigen. Zudem ist 
aufzuzeigen, welche nichtho-
heitlichen Aufgaben  von den 
beiden Anstalten, insbeson-
dere  der  ewb, ausgeführt wer-
den und ob diese evtl. abge-
trennt werden sollten. 

beschlossen. Mit diesem Prä-
zedenzfall ist auch erwiesen, 
dass solchen Rückführungen 
keine unüberwindlichen juristi-
schen Probleme entgegenste-
hen.  Die  Stadt Zürich z.B. hat 
den  Fehler  von  Auslagerun-
gen nie begangen,  die  «in-
dustriellen Betriebe» mit  den 
Verkehrsbetrieben (VBZ) und 
dem Elektrizitätswerk Zürich 
(ewz) wurden als Direktion  der 
Exekutive belassen.3  In der 
Energie- und Verkehrspolitik 
der  Stadt stehen weitrei-
chende politische Entschei-
dungen bevor, etwa  der  Aus-
bau  der  Fernwärme,  der  Bau 
einer unterirdischen Wärme-
speicherung,  die  Zukunft  des 
Glasfasernetzes und  die  Lini-
enführungen  von  BernMobil. 
Es  ist problematisch, wenn 
solche hochpolitischen Ent-
scheidungen  in  kleinen vom 
Gemeinderat gewählten Gre-
mien hinter verschlossenen 
Türen gefällt werden. Mit  der 
Rückführung  der  beiden An-
stalten würde auch  der  um-
fangreiche Grundbesitz  von 
ewb und SVB wieder  in  das 
unmittelbare Eigentum  der 
Stadt zurückgeführt. Damit 
müsste  die  Stadt nicht mehr 
ihr gehöriges, vor  20  Jahren 
an  eigene Gesellschaften ver-
schriebenes,  Land  für viel 
Geld zurückkaufen, so wie 
beim Gaswerkareal. 

Nr. Antragstel-

 

lende 
Antrag Begründung 
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2  https://ris.bern.ch/Dokument.ashx?dld=9767c9656f5e42168e8ef407b053dd8c-332&dVer-
sion=6&dView=Dokument 
3  https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/das_departement.html. 
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Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Die  Verselbständigung  von  SVB  und  ewb hat sich bewährt.  Die  beiden Unternehmen 

hätten sich als Teil  der  Stadtverwaltung nicht  in  dieser Weise entwickeln können. SVB 

und  ewb folgen  den  strategischen Zielvorgaben  der  Stadt, sind  aber  autonom  in der 
Umsetzung im Tagesgeschäft.  Mit  der  vorliegenden Teilrevision ist eine Klärung  der 

Rollen  und  Zuständigkeiten aufgrund  der  bisherigen Erfahrungen vorgesehen. Insbe-

sondere  mit  der  Verankerung  der  Eignerstrategie wird  der  Stadt ein neues Führungs-
instrument  in die  Hand gegeben, bei dem auch  der  Stadtrat  und  seine  dafür zuständige 
Kommission mitwirken kann (siehe Antrag  6).  Zu SVB ist zu erwähnen, dass  der  Kanton 
als Besteller  des  öffentlichen Verkehrs  die  klare Haltung vertritt, ÖV-Abgeltungen nur  an 
Transportunternehmen  mit  eigener Rechtspersönlichkeit auszurichten. Im Übrigen ent-

spricht  die  Vorlage dem Auftrag  des  Stadtrats aus SRB  2018-442  vom  1.  November 

2018,  eine «inhaltlich kohärente Teilrevision»  der  beiden Anstaltsreglemente «im Sinne 
der  angestrebten  Public Corporate Governance»  vorzulegen.  Der  Gemeinderat bean-

tragt,  den  Antrag abzulehnen. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

3. GB/JA! Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art. 11  Verwaltungsrat 
1 

Der  Verwaltungsrat besteht 
aus sieben Mitgliedern.  Er 
wird unter Vorbehalt  von  Ab-

 

2  durch  den  Gemeinde satz 

Bei Bernmobil handelt  es  sich 
um einen grossen ausgelager-
ten  Betrieb, bei dem  die demo-
kratische Kontrolle höher zu 
gewichten ist als privatwirt-
schaftliche  Argumente. 

rat  Stadtrat auf eine Amts-
dauer  von  vier Jahren 
gewählt.  Der  Gemeinderat  
Stadtrat bestimmt  die  Präsi-
dentin oder  den  Präsidenten. 
Im Übrigen konstituiert sich 
der  Verwaltungsrat selbst. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Antrag läuft  der  Zielsetzung  der  Teilrevision entgegen. Sie folgt einem klaren zwei-
stufigen Organisationsmodell: Auf  der  unteren Stufe wählt  der  Gemeinderat  die  Verwal-

tungsräte  der  beiden Unternehmen und gibt ihnen einen strategischen Auftrag.  Er  be-

aufsichtigt  die  Verwaltungsräte, insbesondere hinsichtlich  der  Umsetzung  der  Strategie, 
wofür ihm  die  nötigen Disziplinarinstrumente (insbesondere Weisungs- und Abberu-

fungsrecht) gegeben werden. Auf  der  oberen Stufe beaufsichtigt  der  Stadtrat  den  Ge-
meinderat.  Er  prüft, ob  der  Leistungsauftrag erfüllt wird und  die  strategischen Vorgaben 
angemessen sind.  Er  prüft ebenfalls, ob  der  Gemeinderat seiner Aufgabe nachkommt, 

die  Geschäftstätigkeit  der  Unternehmen und  die  Umsetzung  der  strategischen Vorgaben 

zu kontrollieren.  Der  Antrag würde  die  heute bestehende Asymmetrie zwischen  den  Ele-
menten  der  Steuerung, Struktur und Aufsicht aufrechterhalten. Im Zusammenspiel mit 
den  Anträgen zum Anforderungsprofil für  den  Gesamtverwaltungsrat (Antrag Nr.  5)  und 

zur Genehmigung  der  Eignerstrategie (Antrag Nr.  6)  würde  die  Asymmetrie sogar ver-
schärft.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 
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Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

4. SVP Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art. 11  Verwaltungsrat 
1  Der  Verwaltungsrat besteht 
aus sieben Mitgliedern.  Er 
wird unter Vorbehalt  von  Ab-
satz  2  durch  den  Gemeinde-
rat auf eine Amtsdauer  von  
vier Jahren einem Jahr ge-
wählt.  Der  Gemeinderat be-
stimmt  die  Präsidentin oder 
den  Präsidenten. Im Übrigen 
konstituiert sich  der  Verwal-
tungsrat selbst. 

Begründung erfolgt  in  mündli-
cher  Form. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Die  jährliche  Wahl des  Verwaltungsrats würde eine  «Hire-and-Fire»-Mentalität  mit  sich 

bringen,  welche  im Widerspruch zur Kultur  von  Unternehmen  des Service Public  steht. 
Die  Verwaltungsräte  der  beiden Anstalten sollen stabil zusammengesetzt  sein,  dam it  sie 
die  Unternehmen auch stabil führen können.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag 

abzulehnen. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

5. GB/JA! Zu Anstaltsreglement  der  Städti- 
schen Verkehrsbetriebe (SVB): 
Art. 11  Verwaltungsrat 
6  Die  gewählten Mitglieder  des 
Verwaltungsrats müssen mit 
unternehmerischem Denken 
vertraut sein.  Der  Gemeinde- 

Anhörung  Ge- rat  erlässt nach 

Das Anforderungsprofil  des 
Gesamtverwaltungsrats dient 
als übergeordnete, längerfris-
tige  Orientierung für  die Wahl 
der  Verwaltungsrät_innen. 
Die  längerfristigen Entscheide 
sollen auch weiterhin vom 
Stadtrat gefällt werden. 

nehmigung  der  zuständigen 
stadträtlichen Kommission ein 
unternehmensspezifisches 
Anforderungsprofil für  den 
Gesamtverwaltungsrat.  Er  re-
gelt  die  Abgeltung  der  Mitglie-
der  des  Verwaltungsrats (ein-
schliesslich allfälliger Spe-
senentschädigungen). 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Gemeinderat ist  der  Überzeugung, dass er als Wahlbehörde für  den  Erlass  des  An-

forderungsprofils zuständig sein sollte. So ist gewährleistet, dass flexibel auf sich wan-
delnde Anforderungen reagiert werden kann. Im Austausch mit  der  Aufsichtskommission 
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konnte  in  Form  der  vorgesehenen Anhörung  der  zuständigen Kommission eine ange-

messene Lösung für diese Frage gefunden werden. Sie erlaubt  es  dem Stadtrat, auf das 
Anforderungsprofil Einfluss zu nehmen, ohne  die  Zuständigkeiten zu vermischen.  Der 

Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

6. GB/JA! Zu Anstaltsreglement  der  Städti- 
schen Verkehrsbetriebe (SVB): 
Art. 14a  Eignerstrategie 
Der  Gemeinderat legt unter 
Beachtung  des  reglementari- 
schen Leistungsauftrags und 
nach Anhörung  der  zuständi- 
gen stadträtlichen Kommis- 
sion jeweils für acht Jahre 
fest, welche strategischen 
Ziele  die  Stadt als Eignerin 
der  SVB erreichen will (Eig-
nerstrategie).  Er  unterbreitet  
die  Eignerstrategie und all-
fällige Änderungen dem 
Stadtrat Kenntnis Geneh-

 

zur 

Mit  der  Eignerstrategie setzt 
die  Stadt  den  Rahmen für  die 
politische Zielsetzung  der 
kommenden acht Jahre. Bei 
diesen wichtigen politischen 
Richtungsangaben soll  der 
Stadtrat mitentscheiden kön-
nen. 

migung.  Die  Eignerstrategie 
ist verbindlich.  Der  Gemein-
derat überprüft sie mindes-
tens alle vier Jahre und passt 
sie, soweit nötig,  an. Er  über-
prüft deren Umsetzung. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Gemäss dem zweistufigen Organisationsmodell  der Public Corporate Governance,  wel-

ches  der  Teilrevision  der  beiden Anstaltsreglemente zugrunde liegt, steuert  der  Stadtrat 

die  Unternehmen auf  der  Grundlage  des  reglementarischen Leistungsauftrags (SVB-

Reglement Artikel  4-10;  ewb-Reglement Artikel  3-13). Der  Gemeinderat ist seinerseits 

für  die  mittelfristige Steuerung durch  die  Eignerstrategie zuständig.  Die  zuständige 
Kommission  des  Stadtrats kann  über  die  vorgesehene Anhörung auf  die  Eignerstrategie 

Einfluss nehmen, bevor sie vom Gemeinderat erlassen wird. Somit werden  die  Zustän-

digkeiten gemäss dem Organisationsmodell  der Public Corporate Governance  eingehal-

ten. Zusätzlich kann  der  Stadtrat anlässlich  der  Kenntnisnahme Planungserklärungen 

zur Eignerstrategie abgeben.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 
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Nr. Antragstel-

 

lende 
Antrag Begründung 

    

Eventualantrag zu Antrag Nr.  4: 

Zu Anstaltsreglement  der  Städti-
schen Verkehrsbetriebe (SVB): 

Art. 14a  Eignerstrategie 
Der  Gemeinderat legt unter Be-

achtung  des  reglementarischen 

Leistungsauftrags und nach 

Anhörung  der  zuständigen 

stadträtlichen Kommission je-

weils für acht Jahre fest, welche 

strategischen Ziele  die  Stadt als 

Eignerin  der  SVB erreichen will 

(Eignerstrategie).  Er  bringt  die 

Eignerstrategie (und allfällige 
Änderungen) dem Stadtrat zur 

Kenntnis.  Der  Stadtrat nimmt  

von der  Eignerstrategie zu-
stimmend, ablehnend, mit ei-
ner Planungserklärung oder 
ohne wertende Stellungnah-
me Kenntnis.  Die  Eignerstrate-

gie ist verbindlich.  Der  Gemein-

derat überprüft sie mindestens 

alle vier Jahre und passt sie, 

soweit nötig,  an. Er  überprüft 

deren Umsetzung.  

Aus heutiger Sicht scheint  es 
«klar», dass  die  Eignerstrate-
gie im Stadtrat wie ein Bericht 

des  Gemeinderates behandelt 
wird. Allerdings ist das so nir-
gend festgehalten. 
Die  beiden Einfügungen ana-
log  Art. 70  Abs.  3  GRSR ga-
rantieren  in  diesem Fall auch 
bei Unklarheiten, nach Revisi-
onen z.B.  am Art. 70  oder an-
deren relevanten Normen, 
dass das Parlament diese Min-
dest-Mitsprache hat,  seine 

Miss-  oder Gefallen ausdrü-
cken kann und mittels Pla-
nungserklärungen  in  einen mi-
nimalen Dialog mit dem Ge-
meinderat treten kann. 

7. GFL/EVP 

  

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Eventualantrag ist aus Sicht  des  Gemeinderats unnötig.  Es  ist unbestritten, dass 
auch Änderungen  der  Eignerstrategie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen sind (vgl. 

die  entsprechenden Ausführungen im Vortrag zu Artikel  14a)  und dass  der  Stadtrat an-

lässlich  der  Kenntnisnahme  der  Eignerstrategie  die  Möglichkeit hat, Planungserklärun-
gen abzugeben. Eine ausdrückliche Erklärung kann zuhanden  der  Materialien abgege-
ben werden.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 

Sofern dennoch eine Verdeutlichung im Wortlaut  des  Reglements vorgenommen werden 

soll, beantragt  der  Gemeinderat folgende Formulierung: 

Eventualantrag Gemeinderat  

Art. 14a  Eignerstrategie 
Der  Gemeinderat legt unter Beachtung  des  reglementarischen Leistungsauftrags und nach An-

 

hörung  der  zuständigen stadträtlichen Kommission jeweils für acht Jahre fest, welche strategi-

 

schen Ziele  die  Stadt als Eignerin  der  SVB erreichen will (Eignerstrategie).  Er  bringt  die  Eig-
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nerstrategie (und allfällige Änderungen) dem Stadtrat  in  einem Bericht zur Kenntnis.  Die  Eig-

nerstrategie ist verbindlich.  Der  Gemeinderat überprüft sie mindestens alle vier Jahre und passt 

sie, soweit nötig,  an. 

Mit dieser Formulierung ist auf Reglementsebene klargestellt, dass  die  Eignerstrategie 

dem Stadtrat  in  Berichtsform zur Kenntnis gebracht wird. Gleichzeitig ist sichergestellt, 

dass für  den von den  Antragstellenden erwähnten Fall, wonach Artikel  70  Absatz  3 
GRSR künftig eine Änderung erfahren sollte,  der  Umgang mit Berichten  des  Gemeinde-

rats einheitlich gehandhabt wird. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

8. GLP/JGLP Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art.  15  Aufsicht 
Ibis  Die  Finanzdirektion ist 
für das Beteiligungsma- 
nagement zuständig. 

Wie  der  Gemeinderat im Vor-
trag schreibt, ist  es  sinnvoll, 
dass das Beteiligungsmanage-
ment  von  einer unabhängige-
ren Direktion als  von der  Fach-
direktion wahrgenommen wird 
(vgl. Vortrag  des  Gemeinde-
rats zu  den  Anstaltsreglemen-
ten,  S. 7).  Dadurch kann si-
chergestellt werden, dass  die 
Informationen aus dem ausge-
lagerten Unternehmen nicht 
nur  via  Fachdirektion zum Ge-
meinderat fliessen, sondern 
noch über einen weiteren un-
abhängigeren Kanal.  Der  wei-
tere Informationsfluss soll 
möglichen strukturbedingten 
Interessenkonflikten entgegen-
wirken.  Dies  ist vor allem für 
die  Décharge-Erteilung we-
sentlich. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Gemeinderat erachtet  den  Antrag als überflüssig und sachfremd.  Er  greift  in die in-

terne  Kompetenzordnung  der  Exekutive ein, welche  in die  Zuständigkeit  des  Gemeinde-
rats fällt.  In der  Sache sind diese Aufgaben bereits heute  der  Direktion für Finanzen, 
Personal und Informatik zugeordnet.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzu-

lehnen. 
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Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

9. AK Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art. 15  Aufsicht 
3  Er  kann dem Verwaltungs- 
rat  Weisungen erteilen, so- 
weit dieser  die  Eignerstrate- 
gie nicht umsetzt.  Die  zu- 
ständige stadträtliche Korn-  
mission  wird  über  diese 
Weisungen  in  Kenntnis ge-
setzt. 

Eine Oberaufsicht kann nur 
ausgeübt werden, wenn  die 
nötigen Informationen dazu 
vorhanden sind. Diese Infor-
mationen sollen nicht nur vor-
handen  sein,  wenn  die  AK 
diese einfordert, sondern be-
reits reglementarisch vorgese-
hen  sein. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Es  ist aus Sicht  des  Gemeinderats sinnvoll, dass  die  zuständige Kommission  des  Stadt-
rats als Organ  der  Oberaufsicht informiert wird, wenn zu diesem Aufsichtsinstrument ge-
griffen werden muss.  Der  Gemeinderat beantragt, dem Antrag zuzustimmen. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

10. GB/JA! Zu Anstaltsreglement  der  Städti- 
schen Verkehrsbetriebe (SVB): 
Art.  15  Aufsicht 
4  Er  kann aus wichtigen 
Gründen Mitglieder  des  Ver- 
waltungsrats jederzeit  abbe- 
rufen.  Der  Gemeinderat  de- 
finiert  die  Gründe  in  einer 
Verordnung. 

Sowohl zur  Information der 
Verwaltungsräte  und  Verwal-
tungsrätinnen als auch für  den 
Fall einer tatsächlichen  Ab-
wahl muss im Vorhinein klar 
sein,  unter welchen Umstän-
den der  Gemeinderat zu die-
sem Schritt berechtigt ist. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Antrag würde  den  Handlungsspielraum  des  Gemeinderats angesichts einer ausser-
ordentlichen  Situation  erheblich einschränken.  Die  Gründe für eine Abberufung könnten 

nur sehr vage beschrieben werden, weil kaum voraussehbar ist, welche Pflichtverlet-
zung so gravierend ist, dass sie letztlich diesen Schritt rechtfertigt.  Es  ist im Übrigen be-
zeichnend, dass das Obligationenrecht  der  Aktionärsversammlung  die  Möglichkeit ein-

räumt, jederzeit  den  Verwaltungsrat abzuberufen. Das Vorliegen  von  wichtigen Gründen 
ist dabei nicht erforderlich.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 
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Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

11. AK Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art.  15a  Oberaufsicht und 
Mitwirkungsrechte  des  Stadt-
rates 
4  Die  zuständige stadträtliche 
Kommission prüft  den  Bericht  
des  Gemeinderats über  die 
Umsetzung  des  Leistungsauf-
trags und  der  Eignerstrate-
gie. Sie kann bei Bedarf eine 
Aussprache mit dem bzw.  der  
Ressortvorsteherin, dem Ver-
waltungsratspräsidium und 
der  Direktion zur Umsetzung 
des  reglementarischen Leis-
tungsauftrags verlangen. 

Der  Stadtrat kann  die  Oberauf-
sicht nur wahrnehmen, wenn 
er dafür  die  nötigen Informatio-
nen hat. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Wie  der  Gemeinderat mit Schreiben vom  4.  Februar  2020  dem Stadtrat mitgeteilt hat, 
stimmt er dem Antrag  der  Aufsichtskommission zu (vgl. auch  die  nachfolgende Stel-
lungnahme zu Antrag  12). 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

12. GR Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 
Art. 15a  Oberaufsicht und 
Mitwirkungsrechte  des  Stadt-
rates 
3  Der  Gemeinderat erstattet 
dem Stadtrat jährlich Bericht 
über  die  Umsetzung  des 
Leistungsauftrags und  der  
Eignerstrategie unter Wah-
rung  des  Geschäftsgeheim-
nisses sowie unter Beilage 
von  Geschäftsbericht und 
Jahresrechnung. 

 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
In  Artikel  15a  Ziffer  3  wird  die  Berichterstattung  des  Gemeinderats  an den  Stadtrat ge-
regelt. Um eine kohärente Umsetzung  des  Antrags  11 der  Aufsichtskommission zu ge-
währleisten, hat  der  Gemeinderat mit Schreiben vom  4.  Februar  2020  beantragt, unter 
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Ziffer  4  sei analog  die  Umsetzung  der  Eignerstrategie als Gegenstand  der  Berichterstat-
tung aufzuführen.  Der  Gemeinderat beantragt weiter,  es  sei zu präzisieren, dass diese 
Berichterstattung «unter Wahrung  des  Geschäftsgeheimnisses» erfolgt. Damit wird ein 
kohärenter Informationsfluss zwischen dem Gemeinderat als Aufsichtsorgan und dem 
Stadtrat als Oberaufsicht gewährleistet. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

13. Zora Schnei- 
der, PdA 

Zu Anstaltsreglement  der 
Städtischen Verkehrsbetriebe 
(SVB): 

Art. 21  Fahrpreise/Tarife 
Soweit  die  Fahrpreise oder 
Tarife  der  SVB nicht  Kraft 
übergeordneten Rechts 
durch andere Instanzen fest-
gelegt werden, sind diese 
durch  den  Verwaltungsrat  se 

festzusetzen, dass  die  Ein 

Begründung erfolgt  in  mündli-
cher  Form. 

nahmen-insgesamt -die  

nisht-dursh-guhventienen 

abgegoltenen Aufwendun-

gen für das Leistungsange-

bot  des  durch  den  Kanton 

mitfinanzieFten-iiiffentil-

Ghenr-nicht-teurietisGheR 
Verkehrs abdecken. Dabei 
ist sicherzustellen, dass  der 
öffentliche, nicht touristische 
Verkehr  in der  Stadt Bern für 
alle Benutzerinnen und Be-
nutzer kostenlos ist. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Antrag für einen kostenlosen  Transport von  BERNMOBIL ist im Rahmen  der  vorlie-
genden Teilrevision zur Verbesserung  der Public Corporate Governance  sachfremd.  Der 
Gemeinderat erachtet massvolle  und  gezielte Verbilligungsmassnahmen für  den  ÖV als 
wirkungsvolles  Instrument,  um  die  Nutzung bei bestimmten Zielgruppen zu fördern, so-
weit  dies  für  die  Stadt finanzpolitisch tragbar ist. Anlässlich  der  Prüfung  der Motion 
Schneider  (PdA): Für  den  aktiven Klimaschutz - freie Fahrt für alle! ist  der  Gemeinderat 
in  einer Gesamtabwägung zum Schluss gekommen, dass  die  Einführung eines Gratis-
ÖV zwar  positive  Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten  der  städtischen Bevölke-
rung hätte. Gleichzeitig würde  es  sich dabei  aber  um eine sehr teure Massnahme  mit 
hohen Streuverlusten handeln,  welche  zudem  aller  Voraussicht nach einen hohen zu-
sätzlichen Ausbaubedarf  von  Angebot  und  Infrastruktur nach sich ziehen würde.  Sie 
wäre bzw. ist  in  dieser Form für  die  Stadt nicht finanzierbar.  Der  Gemeinderat bean-
tragt,  den  Antrag abzulehnen. 



Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 2  Eigentumsverhältnisse 

Die  Stadt Bern überträgt 
ewb das gesamte bisherige 
Verwaltungs- und Finanzver-
mögen  der  Elektrizitäts-, 
Gas-, Wasser- und Fernwär-
meversorgung zu Eigentum. 
2  Soweit Grundstücke,  die 
von der  Stadt Bern auf ewb 
übertragen wurden, nicht 
mehr für betriebliche Zwecke 
benötigt werden und veräus-
sert werden sollen, verfügt 
die  Stadt Bern über ein Vor-
kaufsrecht. 
3  Der  Kaufpreis bestimmt 
sich nach  den  Anlagekos-
tenlimiten  des  Bundesamts 
für Wohnungswesen für  die  
Ausrichtung  von  Bundes-
hilfen nach dem Wohn-
raumförderungsgesetz 
(WFG;  SR 842). 
4. Die  Einräumung eines 
Baurechts oder  der  Verkauf 
einer Immobiliengesell-
schaft kommt dem Vor-
kaufsfall gemäss Absatz  2 
gleich.  

Der  ewb wurden entschädi-
gungslos Grundstücke aus 
dem Verwaltungs- und Finanz-
vermögen zum Eigentum über-
tragen.  Der  Stadt Bern wurde 
bei einer Nichtverwendung 
durch  die  ewb nicht  der  ent-
schädigungslose Heimfall son-
dern nur ein gesetzliches Vor-
kaufsrecht eingeräumt. Dieses 
ist als unlimitiertes Vorkaufs-
recht ausgestaltet. Beim unli-
mitierten Vorkaufsrecht kann 
der  Vorkaufsberechtigte das 
Objekt nur zu  den  Bedingun-
gen erwerben,  die der  Vor-
kaufsverpflichtete mit dem 
Drittkäufer vereinbart hat.  Dies 
führt dazu, dass bei Eintritt ei-
nes Vorkaufsfalls  die  Stadt 
aufgrund  der  Höhe  des  Kauf-
preises nicht eintreten kann. 
Entsprechend ist neu ein limi-
tiertes Vorkaufsrecht vorzuse-
hen.  Die  Höhe  des  Kaufprei-
ses bemisst sich dabei nach 
den  Anlagekostenrichtlinien 
des  Bundesamts für Woh-
nungswesen. Diese erlauben 
es den  Anteil  an den  Erstel-
lungskosten für  den  Bodenan-
teil für Wohnbauten festzule-
gen. 
Durch einen Baurechtsvertrag 
bliebt  die  Vorkaufsbelastete 
ewb zwar formelle Eigentüme-
rin  des  Grundstücks,  es  wür-
den jedoch  fast  alle wesentli-
chen Befugnisse  der  Eigentü-
merin für eine lange Dauer  an 
den  Inhaber  des  selbständigen 
und dauernden Baurechts 
übertragen. Entsprechend ist 
die  Einräumung eines Bau-
rechts dem Verkauf gleichzu-
stellen. Ebenso löst  der  teil-

 

14. SP/JUSO 
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Nr. Antragstel-

 

lende 
Antrag Begründung 
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Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

   

weise oder ganze Verkauf ei-
ner Immobiliengesellschaft 
den  Vorkaufsfall aus. 

Der  Antrag wurde anlässlich  der  Sitzung  des  Stadtrats vom  27.  Februar  2020  zurückge-
zogen.  Der  Gemeinderat verzichtet deshalb auf eine Stellungnahme. 

Nr. Antragstel- 
lende 

Antrag Begründung 

15. GB/JA! Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 14  Zusammensetzung 
2  Die  gewählten Mitglieder 
des  Verwaltungsrates müssen 
mit  unternehmerischem  Den- 
ken  vertraut  sein.  Der  Ge- 
meinderat erlässt nach Anhö- 
rung der  zuständigen 
stadträtlichen Kommission ein 
unternehmensspezifisches 
Anforderungsprofil für  den 
Gesamtverwaltungsrat. Die-
ses muss  von der  zuständi-
gen stadträtlichen Kommis-
sion genehmigt werden. 

Das Anforderungsprofil  des 
Gesamtverwaltungsrats dient 
als übergeordnete, längerfris-
tige  Orientierung für  die Wahl 
der  Verwaltungsrät_innen.  Die 
längerfristigen Entscheide  sol-
len auch weiterhin vom Stadt-
rat  gefällt werden. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Gemeinderat ist  der  Überzeugung, dass er als Wahlbehörde für  den  Erlass  des  An-
forderungsprofils zuständig sein sollte. So ist gewährleistet, dass flexibel auf sich wan-
delnde Anforderungen reagiert werden kann. Im Austausch mit  der  Aufsichtskommission 
konnte mit  der  vorgesehenen Anhörung  der  zuständigen Kommission eine angemesse-
ne Lösung für diese Frage gefunden werden. Sie erlaubt  es  dem Stadtrat, auf das An-
forderungsprofil Einfluss zu nehmen, ohne  die  Zuständigkeiten zu vermischen.  Der  Ge-
meinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 
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Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

16. GB/JA! Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 15 Wahl  und  Amtsdauer 
Die  Mitglieder  des  Verwaltungs- 
rates  werden durch  den  Ge- 
meinderat Stadtrat eine auf 

Wahl des  Verwaltungsra-
tes:  Bei ewb handelt  es 
sich um einen grossen 
ausgelagerten Betrieb, bei 
dem  die  demokratische 
Kontrolle höher zu gewich-
ten  ist als privatwirtschaftli-
che  Argumente.  Deshalb 
soll auch  in  Zukunft  der 
Stadtrat für  die Wahl der 
Verwaltungsrätinnen  und 
Verwaltungsräte zuständig 
sein. 
Gründe für eine Abberu-
fung: Sowohl zur Informa-
tion  der  Verwaltungsräte 
und  Verwaltungsrätinnen 
als auch für  den  Fall einer 
tatsächlichen Abwahl muss 
im Vorhinein klar  sein,  un-
ter welchen Umständen 
der  Gemeinderat zu die-
sem Schritt berechtigt ist. 

Amtsdauer  von  vier Jahren 
gewählt  und  können  von  ihm 
jederzeit aus wichtigen 
Gründen abberufen werden. 
Der  Gemeinderat definiert 
diese  in  einer Verordnung. 
Der  Gemeinderat Stadtrat  be- 
stimmt  die  Präsidentin oder  den 
Präsidenten. Im Übrigen konsti- 
tuiert sich  der  Verwaltungsrat 
selbst. 

Stellungnahme  des  Gerne inderats 
Der  Antrag hinsichtlich Beibehaltung  des  Stadtrats als Wahlbehörde läuft  der  Zielset-
zung  der  Teilrevision entgegen. Sie folgt einem klaren zweistufigen Organisationsmo-
dell: Auf  der  unteren Stufe wählt  der  Gemeinderat  die  Verwaltungsräte  der  beiden Un-
ternehmen und gibt ihnen einen strategischen Auftrag.  Er  beaufsichtigt  die  Verwaltungs-
räte, insbesondere  die  Umsetzung  der  Strategie, wofür ihm  die  nötigen Disziplinarinstru-
mente (insbesondere Weisungs- und Abberufungsrecht) gegeben werden. Auf  der  obe-
ren Stufe beaufsichtigt  der  Stadtrat  den  Gemeinderat.  Er  prüft, ob  der  Leistungsauftrag 
erfüllt wird und  die  strategischen Vorgaben angemessen sind.  Er  prüft ebenfalls, ob  der 
Gemeinderat seiner Aufgabe nachkommt,  die  Geschäftstätigkeit  der  Unternehmen und 
die  Umsetzung  der  strategischen Vorgaben zu kontrollieren.  Der  Antrag würde  die  heute 
bestehende Asymmetrie zwischen  den  Elementen  der  Steuerung, Struktur und Aufsicht 
aufrechterhalten. Im Zusammenspiel mit  den  Anträgen zum Anforderungsprofil für  den 
Gesamtverwaltungsrat (Antrag  15)  und zur Genehmigung  der  Eignerstrategie (Antrag 
20)  würde  die  Asymmetrie sogar verschärft. 

Mit dem Antrag hinsichtlich  der  Regelung  der  Abberufungsgründe  in  einer Verordnung 
würde  der  Handlungsspielraum  des  Gemeinderats angesichts einer ausserordentlichen 
Situation  erheblich eingeschränkt.  Die  Gründe für eine Abberufung könnten nur sehr 
vage beschrieben werden, weil kaum voraussehbar ist, welche Pflichtverletzung so 
wichtig und schwerwiegend ist, dass sie letztlich diesen schwerwiegenden Schritt recht-
fertigt.  Es  ist im Übrigen bezeichnend, dass das Obligationenrecht  der  Aktionärsver-
sammlung  die  Möglichkeit einräumt, jederzeit  den  Verwaltungsrat abzuberufen. Das 
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Vorliegen  von  wichtigen Gründen ist nicht erforderlich.  Der  Gemeinderat beantragt,  
den  Antrag abzulehnen. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

17. SVP Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 15 Wahl  und Amtsdauer 
Die  Mitglieder  des  Verwaltungs-
rates werden durch  den  Ge-
meinderat auf eine Amtsdauer  
von  vier Jahren einem Jahr 
gewählt und können  von  ihm je-
derzeit aus wichtigen Gründen 
abberufen werden.  Der  Gemein-
derat bestimmt  die  Präsidentin 
oder  den  Präsidenten. Im Übri-
gen konstituiert sich  der  Ver-
waltungsrat selbst. 

Begründung erfolgt  in 
mündlicher Form. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Die  jährliche  Wahl des  Verwaltungsrats würde eine  «Hire-and-Fire»-Mentalität  mit  sich 
bringen,  welche  im Widerspruch zur Kultur  von  Unternehmen  des Service Public  steht. 
Die  Verwaltungsräte  der  beiden Anstalten sollen stabil zusammengesetzt  sein,  damit sie 
die  Unternehmen auch stabil führen können.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag 
abzulehnen. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

18. AK Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 25  Gemeinderat 
3  Der  Gemeinderat beaufsichtigt 
ewb.  Er  kann dem Verwaltungs- 
rat  Weisungen erteilen, soweit 
dieser  die  Eignerstrategie nicht 
umsetzt.  Er  setzt  die  zustän- 
dige stadträtliche Kommis- 
sion über diese Weisungen  in 
Kenntnis. 

Eine Oberaufsicht kann nur 
ausgeübt werden, wenn 
die  nötigen Informationen 
dazu vorhanden sind. 
Diese Informationen sollen 
nicht nur vorhanden sein, 
wenn  die  AK diese einfor-
dert, sondern bereits regle-
mentarisch vorgesehen 
sein. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Es  ist aus Sicht  des  Gemeinderats sinnvoll, dass  die  zuständige Kommission  des  Stadt-
rats als Organ  der  Oberaufsicht informiert wird, wenn zu diesem Aufsichtsinstrument ge-
griffen werden muss.  Der  Gemeinderat beantragt, dem Antrag zuzustimmen. 
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Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

19. GR Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 25  Gemeinderat 
8  Er  erstattet dem Stadtrat jähr-
lich Bericht über  die  Umsetzung 
des  Leistungsauftrags und  der  
Eignerstrategie unter Wah-
rung  des  Geschäftsgeheim-
nisses sowie unter Beilage  von 
Geschäftsbericht und Jahres-
rechnung. 

 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
In  Artikel  25  Ziffer  8 des  ewb-Reglements wird  die  Berichterstattung  des  Gemeinderats 
an den  Stadtrat geregelt. Um eine kohärente Umsetzung  des  Antrags  23 der  Aufsichts-
kommission zu gewährleisten, hat  der  Gemeinderat mit Schreiben vom  4.  Februar  2020 
beantragt, unter Ziffer  8  sei analog  die  Umsetzung  der  Eignerstrategie als Gegenstand 
der  Berichterstattung aufzuführen.  Der  Gemeinderat beantragt weiter,  es  sei zu präzi-
sieren, dass diese Berichterstattung «unter Wahrung  des  Geschäftsgeheimnisses» er-
folgt. Damit wird ein kohärenter Informationsfluss zwischen dem Gemeinderat als Auf-
sichtsorgan und dem Stadtrat als Oberaufsicht gewährleistet. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

20. GB/JA! Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 25  Gemeinderat 

Der  Gemeinderat legt unter 
Beachtung  des  reglementari- 
schen Leistungsauftrags  und 
nach Anhörung  der  zuständigen 
stadträtlichen Kommission  je- 
weils für acht Jahre fest,  we!- 
che  strategischen Ziele  die 
Stadt als Eignerin  der  ewb er-
reichen will (Eignerstrategie). 
Er  unterbreitet  die  Eignerstra-
tegie  und  allfällige Änderun-

 

dem Stadtrat Kenntni& gen zur 

Mit  der  Eignerstrategie 
setzt  die  Stadt  den  Rah-
men  für  die  politische Ziel-
setzung  der  kommenden 
vier Jahre. Bei diesen 
wichtigen politischen  Rich-
tungsangaben soll  der 
Stadtrat mitentscheiden 
können. 

Genehmigung.  Die  Eignerstra-
tegie ist verbindlich.  Der  Ge-
meinderat überprüft sie mindes-
tens alle vier Jahre  und  passt 
sie, soweit nötig,  an. Er  über-
prüft deren Umsetzung. 



Eventualantrag zu Antrag Nr. 
18: 

Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 25  Gemeinderat 
'  Der  Gemeinderat legt unter 
Beachtung  des  reglementari-
schen Leistungsauftrags und 
nach Anhörung  der  zuständi-
gen stadträtlichen Kommission 
jeweils für acht Jahre fest, wel-
che strategischen Ziele  die 
Stadt als Eignerin  der  ewb er-
reichen will (Eignerstrategie). 
Er  bringt  die  Eignerstrategie 
(und allfällige Änderungen) 
dem Stadtrat zur Kenntnis.  Der  
Stadtrat nimmt  von der  Eig-
nerstrategie zustimmend, ab-
lehnend, mit einer Planungs-
erklärung oder ohne wer-
tende Stellungnahme Kennt-
nis.  Die  Eignerstrategie ist ver-
bindlich.  Der  Gemeinderat 
überprüft sie mindestens alle 
vier Jahre und passt sie, soweit 
nötig,  an. Er  überprüft deren 
Umsetzung. 

21. GFL/EVP 

  

Aus heutiger Sicht scheint 
es  «klar», dass  die  Eig-
nerstrategie im Stadtrat 
wie ein Bericht  des  Ge-
meinderates behandelt 
wird. Allerdings ist das so 
nirgend festgehalten. 
Die  beiden Einfügungen 
analog  Art. 70  Abs.  3 
GRSR garantieren  in  die-
sem Fall auch bei Unklar-
heiten, nach Revisionen 
z.B.  am Art. 70  oder ande-
ren relevanten Normen, 
dass das Parlament diese 
Mindest-Mitsprache hat, 
seine Miss-  oder Gefallen 
ausdrücken kann und mit-
tels Planungserklärungen 
in  einen minimalen Dialog 
mit dem Gemeinderat tre-
ten kann. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 
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Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Gemäss dem zweistufigen Organisationsmodell  der Public Corporate Governance,  wel-
ches  der  Teilrevision  der  beiden Anstaltsreglemente zugrunde liegt, steuert  der  Stadtrat 
die  Unternehmen auf  der  Grundlage  des  reglementarischen Leistungsauftrags (ewb-
Reglement Artikel  3-13). Der  Gemeinderat ist demgegenüber für  die  mittelfristige Steue-
rung durch  die  Eignerstrategie zuständig.  Die  zuständige Kommission  des  Stadtrats 
kann  über  die  vorgesehene Anhörung auf  die  Eignerstrategie Einfluss nehmen, bevor 
sie vom Gemeinderat erlassen wird. Somit werden  die  Zuständigkeiten gemäss dem Or-
ganisationsmodell  der Public Corporate Governance  eingehalten. Zusätzlich kann  der 
Stadtrat anlässlich  der  Kenntnisnahme Planungserklärungen zur Eignerstrategie abge-
ben.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Eventualantrag ist aus Sicht  des  Gemeinderats unnötig.  Es  ist unbestritten, dass 
auch Änderungen  der  Eignerstrategie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen sind (vgl. 
die  entsprechenden Ausführungen im Vortrag zu Artikel  25)  und dass  der  Stadtrat  an-
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lässlich  der  Kenntnisnahme  der  Eignerstrategie  die  Möglichkeit hat, Planungserklärun-
gen abzugeben. Eine ausdrückliche Erklärung kann zuhanden  der  Materialien abgege-
ben werden.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzulehnen. 

Sofern dennoch eine Verdeutlichung im Wortlaut  des  Reglements vorgenommen werden 
soll, beantragt  der  Gemeinderat folgende Formulierung: 

Eventualantrag Gemeinderat  
Art. 25  Gemeinderat 
I Der  Gemeinderat legt unter Beachtung  des  reglementarischen Leistungsauftrags und 
nach Anhörung  der  zuständigen stadträtlichen Kommission jeweils für acht Jahre fest, 
welche strategischen Ziele  die  Stadt als Eignerin  der  ewb erreichen will (Eignerstrate-
gie).  Er  bringt  die  Eignerstrategie (und allfällige Änderungen) dem Stadtrat  in  einem 
Bericht zur Kenntnis.  Die  Eignerstrategie ist verbindlich.  Der  Gemeinderat überprüft sie 
mindestens alle vier Jahre und passt sie, soweit nötig,  an. Er  überprüft deren Umset-
zung. 

Mit dieser Formulierung ist auf Reglementsebene klargestellt, dass  die  Eignerstrategie 
dem Stadtrat  in  Berichtsform zur Kenntnis gebracht wird. Gleichzeitig ist sichergestellt, 
dass für  den von den  Antragstellenden erwähnten Fall, wonach Artikel  70  Absatz  3 
GRSR künftig eine Änderung erfahren sollte,  der  Umgang mit Berichten  des  Gemeinde-
rats einheitlich gehandhabt wird. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

22. GLP/JGLP Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 

Art.  25  Gemeinderat 
4b1s  Die  Finanzdirektion ist 
für das Beteiligungsmanage- 
ment zuständig. 

Wie  der  Gemeinderat im 
Vortrag schreibt, ist  es 
sinnvoll, dass das Beteili-
gungsmanagement  von  ei-
ner unabhängigeren Direk-
tion als  von der  Fachdirek-
tion wahrgenommen wird 
(vgl. Vortrag  des  Gemein-
derats zu  den  Anstaltsregle-
menten,  S. 7).  Dadurch 
kann sichergestellt werden, 
dass  die  Informationen aus 
dem ausgelagerten Unter-
nehmen nicht nur  via  Fach-
direktion zum Gemeinderat 
fliessen, sondern noch über 
einen weiteren unabhängi-
geren Kanal.  Der  weitere 
Informationsfluss soll mögli-
chen strukturbedingten Inte-
ressenkonflikten entgegen-
wirken.  Dies  ist vor allem 
für  die  Décharge-Erteilung 
wesentlich. 
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Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Der  Gemeinderat erachtet  den  Antrag als überflüssig und sachfremd.  Er  greift  in die in-
terne  Kompetenzordnung  der  Exekutive ein, welche  in die  Zuständigkeit  des  Gemeinde-
rats fällt.  In der  Sache sind diese Aufgaben bereits heute  der  Direktion für Finanzen, 
Personal und Informatik zugeordnet.  Der  Gemeinderat beantragt,  den  Antrag abzu-
lehnen. 

Nr. Antragstellende Antrag Begründung 

23. AK Zu Anstaltsreglement Energie 
Wasser Bern (ewb): 
Art. 27  Stadträtliche Komm  is- 
sion 
2  Sie  prüft  den  Bericht  des 
Gemeinderats  über  die  Um-
setzung  des  Leistungsauftrags 
und  der  Eignerstrategie.  Sie 
kann Sachverständige anhö-
ren oder eine Aussprache  mit  
dem für ewb zuständigen Mit-
glied  des  Gemeinderats, dem 
Verwaltungsratspräsidium  und 
der  Direktion zur Umsetzung 
des  reglementarischen Leis-
tungsauftrags verlangen. 

Der  Stadtrat kann  die  Ober-
aufsicht nur wahrnehmen, 
wenn er dafür  die  nötigen 
Informationen hat. 

Stellungnahme  des  Gemeinderats 
Wie  der  Gemeinderat mit Schreiben vom  4.  Februar  2020  dem Stadtrat mitgeteilt hat, 
stimmt er dem Antrag  der  Aufsichtskommission zu (vgl. auch  die  vorstehende Stel-
lungnahme zu Antrag  19). 

Der  Gemeinderat dankt  der  Aufsichtskommission und dem Stadtrat für  die  Berücksichti-
gung seiner Stellungnahme und ersucht sie,  die  Teilrevision  der  Anstaltsreglemente 
SVB und ewb entsprechend seiner Anträge zu beschliessen. 

Freundliche Grüsse 

Alec von Graffenried 
Stadtpräsident 
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